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Einleitung 

Zum Begriff  der Entwicklung in der Entwicklungspolitik 

Der Begriff  der Entwicklung läßt sich zur Zeit theoretisch kaum klä-
ren, da Ansätze und Ziele je nach Fachrichtung der beteiligten Wissen-
schaften divergieren, wenn sie sich nicht widersprechen. So bringen 
Wirtschaftswissenschaftler  vor allem Wachstumsmodelle ein, die sich 
auf die Ergebnisse der industrialisierten Staaten stützen, während die 
Sozialwissenschaftler,  insbesondere diejenigen der unterentwickelten 
Länder selbst, mi t einer Fülle von empirischen Daten aufwarten, die einer 
Systematisierung noch kaum zugänglich gemacht worden sind. Die Theo-
rie der Entwicklung muß somit realitätsbezogene ökonomische Modelle 
sowie theoretische Interpretationsansätze für die Erfassung der vorlie-
genden Materialien entwerfen 1. 

Zunächst w i rd versucht zu bestimmen, was in dieser Arbeit unter 
„Entwicklung" verstanden wird. Dieser Versuch hat auszugehen von der 
Festlegung derjenigen Merkmale, die es erlauben, ein Land als „Ent-
wicklungsland" zu bezeichnen; es bleibt zu berücksichtigen, daß es Klas-
sifizierungen innerhalb der Kategorie „Entwicklungsländer" kaum gibt, 
sieht man von der groben, wenn auch nicht aussagelosen Einteilung in 
drei Entwicklungsstufen (Entwicklungsländer mi t hohem, mitt lerem und 
niedrigstem Entwicklungsstand) ab. Diese Differenzierung  w i rd aus-
schließlich nach dem Merkmal „Pro-Kopf-Einkommen" vorgenommen, 
also der Unterscheidung zwischen „arm" und „ärmer". 

Ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen (und eine entsprechend geringe 
Sparquote sowie — daraus folgend — geringe Investitionsraten) gi l t als 
der wesentlichste Index zur Klärung der Frage, ob ein Staat den Ent-
wicklungsländern zuzurechnen ist oder nicht. Als sonstige Merkmale, die 
weitgehend miteinander zusammenhängen, meist jedoch nicht im Rah-
men dieser Interdependenzen beschrieben sind, werden genannt: 
— sozialökonomischer Dualismus, d. h. Desintegration der nationalen 

Wirtschaft:  neben einem nach modernen ökonomischen Prinzipien 
organisierten industrialisierten Sektor existiert eine Subsistenzwirt-
schaft; zwischen beiden bestehen keine Marktbeziehungen. Gibt es 
neben diesen Bereichen — wie häufig — noch einen weiteren, in die 
Weltwirtschaft  einbezogenen Exportsektor, spricht man auch von 
einer „tr iple economy"; 

1 Dams (1969) Sp. 773. 
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— geringer Industrialisierungsgrad; in allen südamerikanischen Staa-
ten — bis auf Brasilien — liegt der Beitrag, den der sekundäre Sek-
tor 2 zum gesamten Bruttosozialprodukt leistet, unter 20 °/o (zum 
Vergleich: in Westeuropa meist über 40 °/o)8. 

— Monokultur; in 38 Staaten entfällt mehr als die Hälfte der Export-
erlöse auf ein  Produkt, in vielen anderen (Gesamtzahlen sind nicht 
zugänglich, es bestehen lediglich Untersuchungen für einzelne Län-
der) ein über die 70°/o-Marke hinausgehender Antei l auf zwei bis 
drei Güter; 

— strukturelle Arbeitslosigkeit; ein Großteil der „arbeitenden" Be-
völkerung sowohl im primären als auch im tertiären Sektor4 der 
Volkswirtschaft  ist objektiv überflüssig und führt  ein „parasitäres 
Dasein" (Cordova/Michelena); 

— starkes BevölkerungsWachstum; häufig ist der Geburtenüberschuß 
größer als der Zuwachs des Bruttosozialproduktes; 

— extrem ungleiche Einkommensverteilung; Vergeudung knapper 
Geld- und Devisenreserven durch Luxuskonsum der einheimischen 
Eliten; 

— wenig ausgebildete Arbeitsteilung; 
— niedrige Arbeitsproduktivität; 
— Analphabetentum; allgemein niedriger Bildungs- und Ausbildungs-

stand. 

Die Klassifizierungen innerhalb der Entwicklungsländer sind durch-
weg sehr grob, zum Teil nichtssagend. Partiell könnten sie aussagekräf-
t ig sein, wenn man sie untereinander stärker in Beziehung setzte, was 
jedoch nur in Einzelfällen zur Anfertigung spezieller Studien geschieht, 
nicht jedoch um zwischen verschiedenen Ländern Relationen zu bestim-
men. 

Im einzelnen werden folgende Differenzierungskriterien  genannt: 

— Pro-Kopf-Einkommen; 
— regionale Lage; die Auftei lung nach Kontinenten ist für sich allein 

gesehen weitgehend nutzlos, da sich in Afrika,  Asien oder Iberoame-
r ika je extrem unterschiedliche Bedingungen vorfinden; kombiniert 
mit Klimazonen lassen sich schon eher Schlüsse auf spezifische Pro-

2 Sekundärer Sektor: Derjenige Bereich einer Volkswirtschaft,  i n dem die 
Rohstoffe  bearbeitet und in technische Fert igprodukte verwandelt werden. 
Der Arbeitsgegenstand ist nicht natürlich, sondern setzt sich aus Arbei t und 
Kapi ta l zusammen; Cordova/Michelena (1969) S. 78. 

3 Nach Cordova/Michelena (1969) S. 80. 
4 Primärer Sektor: „Die kombinierte Betätigung der Arbeitskraft  und der 

Produkt ionsmittel richtet sich auf natürl iche Arbeitsgegenstände: Minen, 
Erzvorkommen, Boden, Meer. Sie br ingt i m allgemeinen Rohstoffe  oder Pro-
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bleme der einzelnen Länder ziehen. Darüberhinaus kann die regionale 
Lage von Bedeutung sein, wenn sie auf Merkmale wie Binnen- (Staa-
ten ohne Zugang zum Meer) oder Insellage oder ähnliches bezogen 
wird; 

— Klimazonen; 
— Bodenbeschaffenheit;  Nutzbarkeit für Landwirtschaft; 
— Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung; 
— Rohstoffvorkommen,  sowohl für den eigenen als auch für den Ex-

portbedarf; 
— Deviseneinnahmequellen; lebt das Land überwiegend vom Export 

landwirtschaftlicher  oder mineralischer Rohstoffe;  sind diese Roh-
stoffe  auf der Welt knapp oder besteht Uberfluß (ζ. B. bei einigen 
tropischen Agrarprodukten); sind die Rohstoffe  evtl. durch künstliche 
oder andere Naturprodukte substituierbar; 

— Energieversorgung; sind eigene Ressourcen vorhanden; 
— politisches und Verwaltungssystem; 
— Bevölkerungsstruktur; 
— Besitzstruktur; an Grund- und Boden; insbesondere dem landwirt-

schaftlich genutzten oder nutzbaren; an Industriebetrieben; 
— Einkommensverteilung; 
— Bildungsstand; Schul- und Ausbildungssystem; 

Ziele der Entwicklung 

Des ehemaligen Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
„Generalformel" 5 für die Entwicklungspolitik lautet in ihren beiden 
ersten Absätzen: 

„Das wirtschaftliche und soziale Gefälle zwischen den industrialisier-
ten Zonen und den Entwicklungsgebieten der Erde erhält Abhängig-
keiten und schafft  Konflikte. 

Entwicklungspolitik soll Völkern helfen, sich selbst zu helfen, damit 
sie sozial und wirtschaftlich aufholen, ihre Gesellschaft nach eigenen 
Zielen zu modernisieren und in der weltweiten Interdependenz über die 
gemeinsame Zukunft mitbestimmen können6." 

dukte hervor, die nur einmal bearbeitet worden sind: so zum Beispiel Grund-
nahrungsmittel, die nicht in einem Produktionsprozeß verwandelt wurden, 
sondern Früchte des Anbaus sind." 

Tert iärer Sektor: „Er umfaßt die Tätigkeiten und Dienstleistungen, die über 
die Verbindung von Arbei t und Kapi ta l das technische Fert igprodukt dem 
Konsumenten zur Verfügung stellen." Vgl. Cordova/Michelena (1969) S. 77/78. 

5 Begrif f  nach Hannes Burger in der Süddeutschen Zeitung Nr. 153 vom 6. 7. 
1974 und einer Broschüre des BMZ (o. J.) S. 20. 

β Siehe F N 5. 


